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Pressemitteilung 
 

Corona-Schonzeit ist vorbei: Unternehmer sollten D&O-
Versicherung prüfen, um Privatvermögen zu schützen 

Neue Fristen ab September und Januar können Kleinstunternehmer 
schnell in den finanziellen Ruin bringen / 5 Tipps, für wen sich eine D&O-
Versicherung lohnt 
 
(München, 25. Mai 2023) Ex-Audi-Chef Rupert Stadler hat sie. Viele Vorstände, 
Geschäftsführer und Führungskräfte in größeren Firmen haben sie auch. Die Rede ist 
von der D&O (Directors and Officers) Versicherung. Was viele nicht wissen: Die auch 
als Geschäftsführer-, Manager- oder Organhaftpflicht bekannte Versicherung macht 
nicht nur für Aktien- oder Großunternehmen Sinn – sondern auch für Kleinst- und 
Kleinunternehmer. Denn: Gerade die Verantwortlichen von kleineren Unternehmen 
sind einem im Vergleich zu ihrem Eigenkapital besonders hohen Risiko ausgesetzt. Sie 
haften mit ihrem Privatvermögen bei Versäumnissen wie einer 
Insolvenzverschleppung oder beruflichen Fehlern. Beim Missachten kommen 
Schadenssummen von drei bis fünf Millionen Euro schnell zusammen. Eine D&O-
Versicherung kann helfen, das private Vermögen und das Unternehmen zu schützen. 
Was derzeit erschwerend hinzukommt: Die Corona-Schonzeit endet bald.  
 
Finanzieller Druck auf kleinere Betriebe nimmt zu  
 
„Einige aktuell einzuhaltende gesetzliche Fristen und die anhaltende Situation der 
Multikrisen könnte viele kleinere Betriebe tiefer in die finanzielle Bredouille bringen als 
sie denken“, sagt Payam Rezvanian, Mitglied der Geschäftsleitung von Finanzchef24. 
Den 30. Juni 2023 sollten sich Geschäftsführer und Verantwortliche von Kleinst- und 
Kleinunternehmen im Kalender anstreichen. Bis zu diesem Datum müssen alle 
Betriebe, die Corona Überbrückungshilfen erhalten haben, eine sogenannte 
Schlussabrechnung abgeben. „Die Multikrisen sind noch nicht vorbei und bereits in 
Schieflage geratene Unternehmen könnte eine mögliche Rückzahlung der Corona-
Hilfen zusätzlich unter Druck bringen“, weiß Marktbeobachter Rezvanian. 
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Auslaufende Schutzmaßnahmen im Insolvenzrecht 
 
Zudem laufen mehrere Maßnahmen aus, die die Bundesregierung zum Schutz von 
Unternehmen im Rahmen des Insolvenzrechts beschlossen hatte. Vor Corona bestand 
die Pflicht, wegen einer Überschuldung einen Insolvenzantrag zu stellen, wenn die 
Fortführung des Unternehmen nicht über einen Zeitraum von 12 Monaten hinreichend 
wahrscheinlich war. Um gesunden Unternehmen, die aufgrund der Corona-Krise nicht 
sicher planen können, unter die Arme zu greifen, wurde im Rahmen des dritten 
Entlastungspakets der Prognosezeitraum auf vier Monate verkürzt. Diese Regelung 
läuft zum 31. Dezember 2023 aus. „Viele Kleinst- und Kleinunternehmer wissen Stand 
heute gar nicht, dass für sie je nach Gesellschaftsform bereits ab dem  
1. September 2023 der ursprüngliche Prognosezeitraum von 12 Monaten wieder 
relevant werden kann. Das gilt für GmbHs etwa dann, wenn sie absehen können, dass 
sie ab 1. Januar 2024 auf einen 12-monatigen Zeitraum überschuldet sein werden“, 
heißt es beim Bundesjustizministerium. 
 
Insolvenzantragspflicht im Blick behalten: bei Fehlern haften Geschäftsführer schnell 
mit Privatvermögen 
 
„Manager, die eine GmbH führen, müssen die Finanzplanung im Zusammenhang mit 
dem Insolvenzrecht extrem sorgfältig angehen, um potenzielle Insolvenzrisiken zu 
minimieren. Die Finanzplanung sollte so gestaltet sein, dass sich finanzielle Engpässe 
nicht nur frühzeitig erkennen lassen, sondern auch rechtzeitig reagiert werden kann. 
Dazu müssen die Führungskräfte regelmäßig Liquidität und Rentabilität überwachen 
und mögliche zukünftige Entwicklungen einbeziehen. Gerade bei kleinen 
Unternehmen kommt diese Prognose oft viel zu kurz. Sie sind zu sehr mit dem 
Unternehmensalltag beschäftigt“, erläutert Rezvanian.  
 
Die Insolvenzantragspflicht muss im Blick behalten werden: GmbH-Geschäftsführer 
sind verpflichtet, bei Zahlungsunfähigkeit oder Überschuldung unverzüglich einen 
Insolvenzantrag zu stellen. Die derzeitige Höchstfrist zur Stellung eines 
Insolvenzvertrages wegen Überschuldung von acht Wochen verkürzt sich ab dem  
1. Januar 2024 auf sechs Wochen. „Insbesondere junge Führungskräfte machen sich 
wenig Gedanken um das eigene Risiko und unterschätzen die Gefahren“, berichtet 
Rezvanian aus dem Tagesgeschäft. 
 
5 Gründe für eine D&O-Versicherung in kleinen Betrieben 
 
Die D&O-Absicherung deckt durch höhere Deckungssummen Risiken ab, die mit der 
Managerhaftung verbunden sind. Die wichtigsten 5 Gründe, warum eine D&O-
Versicherung speziell für kleinere Betriebe Sinn macht: 
 
1. Persönliche Haftung: Manager in kleinen Unternehmen können persönlich für ihre 
Entscheidungen und Handlungen haftbar gemacht werden. Eine D&O-Versicherung 
bietet Schutz vor finanziellen Verlusten im Falle einer Klage gegen eine Führungskraft. 
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2. Gerichtskosten: Rechtsstreitigkeiten können – unabhängig von der Größe des 
Betriebs – teuer werden. In der Regel übernimmt die Versicherung die Kosten für 
Verteidigung und Schadensersatz, was den finanziellen Druck auf das Unternehmen 
und die betroffene Führungskraft reduziert. 
 
3. Vertrauensvorschuss: Der Abschluss eines D&O-Schutzes kann das Vertrauen von 
Investoren und Kreditgebern gerade in kleinere Unternehmen stärken und so deren 
Attraktivität generell erhöhen. 

 

4. Schutz der Firma: Eine D&O-Absicherung schützt nicht nur die Führungskräfte, 
sondern auch den Betrieb. Mittels D&O-Versicherung lassen sich die wirtschaftliche 
Stabilität des Betriebs erhalten und sein Ruf schützen. 

 
5. Wandel der Unternehmensgröße: Häufig verändern sich kleine Unternehmen. Sie 
wachsen oder passen ihre Strukturen an. Eine D&O-Versicherung sorgt dafür, dass 
der Schutz für Führungskräfte während des Wachstums und bei den sich ändernden 
Unternehmensstrukturen erhalten bleibt. 
 
 
 
Über Finanzchef24 
Finanzchef24 definiert den Markt der Gewerbeversicherungen für Einzel- und 
Kleinunternehmer (SME) neu. Das Münchener Insurtech vereint digitale Kommunikation und 
Prozesse mit der Kompetenz des Versicherungsspezialisten und der Unabhängigkeit einer 
Plattform. Unternehmer erhalten so die für sie optimale Absicherung und können sich voll auf 
ihr Geschäft konzentrieren. Über 40 Versicherer machen ihre Lösungen effizient und 
zielgenau den richtigen Kunden zugänglich. Das Konzept von Finanzchef24 hat bereits 
50.000 aktive Kunden überzeugt. Mehr unter www.finanzchef24.de  
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